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Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln 

(Düngemittelverordnung - DüMV) 

 

 

A 

Ä n d e r u n g e n 

 

1. Zu § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe f 

In § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe f sind die Wörter "Anlage 2 Tabelle 4.1" durch 
die Wörter "Anlage 2 Tabelle 4" zu ersetzen. 

 

Begründung:  

Redaktionelle Anpassung, da in der Anlage 2 "Tabellen" nur eine Tabelle 4 ge-
nannt wird.  

 

2. Zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a und § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a 

In den §§ 3 und 4 ist jeweils Absatz 2 Nr. 2 Buchstabe a zu streichen. 

 

Begründung: 

Eine Regelung, die zu unterschiedlichen Schadstofffrachten – und hier insbe-
sondere höheren Schadstoffeinträgen auf nicht landwirtschaftlich genutzten 
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Flächen – führen kann, ist fachlich nicht begründet, da auf solchen Flächen 
i. d. R. geringere Entzüge (z.B. keine Ernte) auftreten und die Besorgnis der 
Schadstoffverlagerung auf Grund häufig anzunehmender niedrigerer pH-Werte 
der Böden im Vergleich zu Ackerflächen größer sein dürfte. Darüber hinaus er-
schwert diese Regelung den Vollzug und führt zu einem erheblichen Mehrauf-
wand.  

 

3. Zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b, 

§ 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b, 

§ 9 Abs. 2 Nr. 1, 

Anlage 1 Abschnitt 1.4 Zeile 1.4.1 Spalte 6 Satz 6, 

Zeile 1.4.6 Spalte 6 Satz 3 - neu -, 

  Abschnitt 2 Zeile 2.3 Spalte 6, 

  Zeile 2.4 Spalte 6 Satz 3, 

Anlage 2 Tabelle 6 Zeile 6.2.2 Spalte 2, 

Zeile 6.2.3 Spalte 2, 

Zeile 6.3.3 Spalte 2, 

Zeile 6.4.10 Spalte 2, 

Zeile 6.4.11 Spalte 2, 

Zeile 6.4.12 Spalte 2 

a) In § 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b und § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b sind je-
weils nach dem Wort "Brennraumaschen" die Wörter "entsprechend den 
Vorgaben nach Tabelle 7.3 Zeile 7.3.16" einzufügen. 

b) In § 9 Abs. 2 Nr. 1 sind nach den Wörtern "Aschen aus pflanzlichen Rück-
ständen" die Wörter "entsprechend den Vorgaben nach Tabelle 7.3 Zeile 
7.3.16" einzufügen. 

c) Anlage 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Abschnitt 1.4 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Zeile 1.4.1 Spalte 6 Satz 6 ist im dritten Spiegelstrich der 
Punkt am Ende durch ein Komma zu ersetzen und folgender 
Spiegelstrich anzufügen: 
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"- keine Verwendung von Aschen aus der letzten filternden 
Einheit im Rauchgasweg, keine Kondensatfilterschlämme." 

bbb) In Zeile 1.4.6 Spalte 6 ist nach Satz 2 folgender Satz einzufü-
gen: 

"Keine Verwendung von Aschen aus der letzten filternden Ein-
heit im Rauchgasweg, keine Kondensatfilterschlämme." 

bb) Abschnitt 2 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Zeile 2.3 Spalte 6 ist im zweiten Spiegelstrich am Ende der 
Punkt durch ein Komma zu ersetzen und folgender Spiegel-
strich anzufügen: 

"- keine Verwendung von Aschen aus der letzten filternden 
Einheit im Rauchgasweg, keine Kondensatfilterschlämme." 

bbb) In Zeile 2.4 Spalte 6 Satz 3 ist im zweiten Spiegelstrich der 
Punkt am Ende durch ein Komma zu ersetzen und folgender 
Spiegelstrich anzufügen: 

"- keine Verwendung von Aschen aus der letzten filternden 
Einheit im Rauchgasweg, keine Kondensatfilterschlämme." 

d) Anlage 2 Tabelle 6 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Zeile 6.2.2 sind in Spalte 2 folgende Wörter anzufügen: 

"Keine Verwendung von Aschen aus der letzten filternden Einheit im 
Rauchgasweg, keine Kondensatfilterschlämme" 

bb) In Zeile 6.2.3 sind in Spalte 2 folgende Wörter anzufügen: 

"Keine Verwendung von Aschen aus der letzten filternden Einheit im 
Rauchgasweg, keine Kondensatfilterschlämme" 

cc) In Zeile 6.3.3 sind in Spalte 2 folgende Wörter anzufügen: 

"Keine Verwendung von Aschen aus der letzten filternden Einheit im 
Rauchgasweg, keine Kondensatfilterschlämme" 

dd) In Zeile 6.4.10 sind in Spalte 2 folgende Wörter anzufügen: 

"Keine Verwendung von Aschen aus der letzten filternden Einheit im 
Rauchgasweg, keine Kondensatfilterschlämme" 
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ee) In Zeile 6.4.11 sind in Spalte 2 folgende Wörter anzufügen: 

"Keine Verwendung von Aschen aus der letzten filternden Einheit im 
Rauchgasweg, keine Kondensatfilterschlämme" 

ff) In Zeile 6.4.12 sind in Spalte 2 folgende Wörter anzufügen: 

"Keine Verwendung von Aschen aus der letzten filternden Einheit im 
Rauchgasweg, keine Kondensatfilterschlämme" 

 

Begründung: 

Formelle Änderung zur Vereinheitlichung der Anforderungen entsprechend 
Tabelle 7 Zeile 7.3.16.  
Der Anwender der Düngemittelverordnung soll durch die vorgenommenen Er-
gänzungen auf diese wichtige Anforderung der Tabelle 7 Zeile 7.3.16 auch an 
anderen Bezügen zu Aschen hingewiesen werden. 

 

4. Zu § 3 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c und § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c

In §§ 3 und 4 ist jeweils Absatz 2 Nr. 2 Buchstabe c zu streichen. 

 

Begründung: 

Die Regelungen nehmen Rinden von der Begrenzung für Cadmium 
(1,5 mg/kg TM) nach Anlage 2 Tabelle 1.4 Zeile 1.4.3 Spalte 4 aus und legen 
stattdessen höhere Grenzwerte für unfermentierte Rinde (2,5 mg/kg TM) bzw. 
fermentierte Rinde (3,0 mg/kg TM) fest, sofern die Rinden nicht auf landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, auf sonstige Flächen zur Erzeugung von Nah-
rungs- und Futtermitteln oder auf Kinderspielplätzen aufgebracht werden. Bei 
den üblicherweise sehr hohen Aufbringungsmengen von Rinden im Garten- 
und Landschaftsbau ergeben sich dadurch sehr hohe Gesamtfrachten an Cad-
mium, die aus Bodenschutzsicht auch auf anderen als den genannten Flächen 
nicht zu rechtfertigen sind. Nach dem relativ zügigen Abbau der organischen 
Bestandteile der Rinden gehen die Schwermetalle stark angereichert mit der 
Residualfraktion in den darunter liegenden Boden ein. Darüber hinaus stellt die 
Regelung eine Ungleichbehandlung im Vergleich zu sonstigen organischen 
Abfällen dar. Auf die Sonderregelung für Rinden sollte daher verzichtet wer-
den.  
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5. Zu § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 

In § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb sind nach dem Wort "die-
nen" folgende Wörter anzufügen: 

"und die bei sachgerechter Anwendung die Fruchtbarkeit des Bodens, die Ge-
sundheit von Menschen, Haustieren und Nutzpflanzen nicht schädigen und den 
Naturhaushalt nicht gefährden" 
 

Begründung: 

Damit Ausgangsstoffe und Fremdbestandteile von Wirtschaftsdüngern, Boden-
hilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln ebenfalls keine schädi-
gende Wirkung haben, sollte die für die Ausgangsstoffe von Düngemitteln 
geltende Generalforderung ebenfalls gelten. Insbesondere bei der Herstellung 
von Bodenhilfsstoffen und Kultursubstraten werden vielfach die in den Tabel-
len 7 und 8 aufgeführten Hauptbestandteile, Aufbereitungshilfsmittel und 
Fremdbestandteile genutzt, die hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Boden, die 
Gesundheit von Menschen, Haustieren und Nutzpflanzen sowie den Natur-
haushalt im Einzelfall bedenklich sein können. Ferner wird damit der Gleich-
klang zu § 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 hergestellt. 

 

6. Zu § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe aa 

In § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe aa sind die Wörter "oder im 
Freiland für eine einmalige Anwendung bei der Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern, begrenzt auf Pflanzlöcher und Baumscheiben" zu streichen. 
 

Begründung: 

In der vorliegenden Verordnung sind beispielsweise Kultursubstrate für Frei-
landanwendungen zugelassen, deren Aufbringung auf Grund der Schadstoff-
belastung nach § 12 i.V.m. § 9 BBodSchV unter Vorsorgegesichtspunkten 
nicht zulässig ist, sondern die nach ihrer Ausbringung sogar einen Gefahren-
verdacht hervorrufen können. 
Für bestimmte Anwendungen (z.B. Pflanzlöcher und Baumscheiben) sollen die 
Schadstoffgrenzwerte sogar um 50% überschritten werden dürfen. Damit wer-
den schadstoffbelastete Materialien zugelassen, die nach Bodenschutzrecht be-
reits einen Gefahrentatbestand auslösen (z.B. für Blei 225 mg/kg DüMV und 
200 mg/kg Prüfwert Kinderspielflächen). 
Die Ausnahmeregelung ist zu streichen.  
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7. Zu § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 

In § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ist nach der Angabe "50 kg K2O" die Angabe 
", 500 kg CaO" einzufügen. 
 

Begründung: 

Bislang konnten kalkhaltige Stoffe nur bis zu einem Gehalt von 10 % CaO als 
Bodenhilfsstoff in den Verkehr gebracht werden. In der Verordnung wird die 
Grenze auf 30 % CaO angehoben. Im Gegenzug sollte dann aber auch eine Be-
grenzung über die Anwendungsempfehlung erfolgen, so dass die Erhaltungs-
kalkung nicht über einen Bodenhilfsstoff erfolgt, sondern nur über zugelassene 
Düngemittel (Wirksamkeitsnachweis). 

 

8. Zu § 5 Abs. 1

In § 5 ist Absatz 1 wie folgt zu fassen:  

"(1) Die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und nach § 4 
Abs. 1 Nr. 1 setzt voraus, dass keine Krankheitserreger, Toxine oder Schaderre-
ger enthalten sind, von denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen, 
Haustieren und Nutzpflanzen ausgehen." 

 

Folgeänderung: 

In § 3 Abs. 1 ist Nummer 4 zu streichen. 

 

Begründung:  

Klarstellung des Gewollten. 

 

9. Zu § 5 Abs. 3 Nr. 1 

In § 5 Abs. 3 Nr. 1 ist das Wort "Anwendungshinweise" durch die Wörter "als 
Anwendungsvorgaben gekennzeichnete Hinweise" zu ersetzen. 
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Folgeänderungen: 

a) Anlage 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Abschnitt 1 ist in Nummer 1.1.9 und Nummer 1.1.15 jeweils in 
Spalte 6 vor den Wörtern "Nicht für Blattdüngung" das Wort "Anwen-
dungsvorgabe:" einzufügen. 

bb) In Abschnitt 5 Nr. 5.1 Spalte 6 Satz 3 sind die Wörter ' "zur Düngung 
von Rasen" oder "zur Düngung von Zierpflanzen" ' durch die Wörter 
' "Anwendungsvorgabe: nur zur Düngung von Rasen" oder "Anwen-
dungsvorgabe: nur zur Düngung von Zierpflanzen" ' zu ersetzen. 

b) Anlage 2 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Tabelle 7 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Abschnitt 7.1 ist in den Zeilen 7.1.8, 7.1.9 und 7.4.1 jeweils 
in Spalte 3 vor den Wörtern "direkte Einbringung" das Wort 
"Anwendungsvorgabe:" einzufügen. 

bbb) In Abschnitt 7.2 ist in Zeile 7.2.1 Spalte 3 Abs. 6 zweiter Spie-
gelstrich dritter Unterspiegelstrich vor den Wörtern "Bei der 
Anwendung auf landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen" 
das Wort "Anwendungsvorgabe:" einzufügen.*

ccc) In Abschnitt 7.3 sind in Zeile 7.3.3 Spalte 3 die Wörter "Stoff 
ist nur in Systemen zu verwenden, die eine getrennte Entsor-
gung des Trägermaterials ermöglichen" durch die Wörter 'Er-
gänzung der Kennzeichnung: "Anwendungsvorgabe: Stoff ist 
nur in Systemen zu verwenden, die eine getrennte Entsorgung 
des Trägermaterials ermöglichen." ' zu ersetzen. 

ddd) In Abschnitt 7.4 ist in den Zeilen 7.4.7 und 7.4.9 jeweils in 
Spalte 3 vor den Wörtern "Anwendung nur in geschlossenen 
Systemen" das Wort "Anwendungsvorgabe:" einzufügen. 

bb) Tabelle 8 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Abschnitt 8.2 ist in Zeile 8.2.8 Spalte 3 vor den Wörtern 
"Anwendung nur in geschlossenen Systemen" das Wort "An-
wendungsvorgabe:" einzufügen. 

                                              
* vgl. zu Tabelle 7 Abschnitt 7.2 Zeile 7.2.1 Spalte 3 im Ganzen Ziffer 44 
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bbb) In Abschnitt 8.3 ist in Zeile 8.3.7 Spalte 3 Satz 2 dritter Spie-
gelstrich vor den Wörtern "Anwendung nur bei sofortiger Ein-
arbeitung" das Wort "Anwendungsvorgabe:" einzufügen. 

 
Begründung: 

Hinweise zur Anwendung sollen durch das in den Hinweisen und ergänzenden 
Vorgaben zu den jeweiligen Düngemitteln und Ausgangssubstraten anzuge-
bende Wort "Anwendungsvorgabe" für die anwendende Person deutlicher in 
der Kennzeichnung zu erkennen sein. Zudem ermöglicht diese Ergänzung, in 
der Düngeverordnung mit der notwendigen Bestimmtheit auf diese Anwen-
dungsvorgaben aus der Kennzeichnung nach Düngemittelverordnung zu ver-
weisen. Damit wird für die anwendende Person eine deutlich gesteigerte 
Transparenz der einzuhaltenden Vorgaben erreicht, da sie sich nur nach den 
Anwendungsvorgaben gemäß der Kennzeichnung auf dem Düngemittel richten 
muss und nicht gleichzeitig noch die Vorgaben nach § 8 der Düngeverordnung 
beachten muss. 

 

10. Zu § 5 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe d - neu -

In § 5 Abs. 3 Nr. 1 ist Buchstabe d wie folgt zu fassen: 

"d) die Ausbringung in Zonen I und II von Wasserschutzgebieten ist nicht 
zulässig," 

 

Begründung für die Streichung von § 5 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe d - alt -: 

Ein Mindestabstand von 100 m zu Sportanlagen, Kinderspielplätzen und Park-
anlagen sowie dem Rand der geschlossenen Wohnbebauung ist aus fachlicher 
Sicht nicht gerechtfertigt. Die grundsätzlichen Anforderungen sind schon in § 5 
Abs. 1 geregelt.  

Begründung für die Neufassung von § 5 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe d: 

Nach § 5 Abs. 1 dürfen Wirtschaftsdünger, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate 
und Pflanzenhilfsmittel keine Krankheitserreger, Toxine oder Schaderreger 
enthalten, von denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen, Haustieren 
und Nutzpflanzen ausgehen. In § 5 Abs. 3 wird jedoch eine Ausnahme formu-
liert, nach der diese Materialien, auch wenn sie Salmonellen enthalten, mit be-
stimmten Anwendungshinweisen abgegeben werden dürfen. Die Ausweisung 
der Zonen I und II von Wasserschutzgebieten dient insbesondere dem Schutz 
des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen 
(z. B. Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmeiern). Eine Ausbringung hygie-
nisch bedenklicher Materialien ist daher analog der Regelung für Klärschlamm 
gemäß § 4 Abs. 7 AbfKlärV (Verbot der Ausbringung in den Zonen I und II) 
zu untersagen. 
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11. Zu § 5 Abs. 3 Nr. 2 

In § 5 Abs. 3 Nr. 2 sind die Wörter "von Klärschlämmen" durch die Wörter "der 
Verwendung von Klärschlämmen als Ausgangsstoff," zu ersetzen. 

 

Begründung:  

Klärschlamm wird nur als Ausgangsstoff benannt, so dass die hygienischen 
Anforderungen von allen Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen und Kultursubstra-
ten, die Klärschlamm enthalten, einzuhalten sind. Mit der Ergänzung sollte den 
Inverkehrbringern und Anwendern eindeutig mitgeteilt werden, dass die hygie-
nischen Anforderungen nicht nur von reinem Klärschlamm einzuhalten sind. 

 

12. Zu § 5 Abs. 3 Nr. 2, 3 und Abs. 4 - neu -

§ 5 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 3 ist in Nummer 2 nach dem Wort "sichert" ein Punkt einzufügen 
und sind das Wort "oder" sowie die Nummer 3 zu streichen. 

b) Folgender Absatz 4 ist anzufügen: 

"(4) Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 gelten nicht für Wirtschaftsdünger, außer 
Wirtschaftsdünger, die in einem von mehreren Landwirten genutzten ge-
meinschaftlichen Güllelager aufbewahrt werden. In diesem Fall gelten die 
seuchenhygienischen Anforderungen als eingehalten, wenn sichergestellt 
ist, dass die Wirtschaftsdünger ausschließlich in den Betrieben der Land-
wirte angefallen sind, die an der Nutzung des Güllelagers beteiligt sind, und 
ausschließlich auf den Flächen dieser Landwirte ausgebracht werden." 

 

Begründung: 

Eine Verpflichtung zur Untersuchung von Wirtschaftsdüngern auf Salmonellen 
ist unverhältnismäßig. In den engeren Wasserschutzgebietszonen können oh-
nehin aus Vorsorgegründen Anwendungsverbote erlassen werden.  
Zudem sind die seuchen- und hygienerechtlichen Anforderungen an die Ver-
wendung tierischer Nebenprodukte bereits in der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 geregelt. 
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13. Zu § 5 Abs. 5 - neu -

Dem § 5 ist nach Absatz 4 - neu - folgender Absatz 5 anzufügen: 

"(5) Die seuchenhygienischen Anforderungen gelten abweichend von Absatz 2 
als eingehalten, wenn alle verwendeten tierischen Ausgangsprodukte eine ge-
eignete Behandlung zur Hygienisierung entsprechend den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen 
Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten (ABl. EG Nr. L 273 S. 1) er-
fahren haben." 

 

Begründung: 

Die Anforderungen an die Hygiene von tierischen Ausgangsprodukten sind 
hinreichend in der Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen 
Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten bestimmt. Darüber hinausge-
hende Regelungen sind unnötig. Doppelregelungen sind zu vermeiden. 

 

14. Zu § 6 Abs. 9 Satz 1

In § 6 Abs. 9 Satz 1 sind nach dem Wort "Frischmasse" die Wörter "je 
Kalenderjahr" einzufügen. 

 

Begründung: 

Der Zeitbezug fehlt in der Vorlage der Bundesregierung. In der DüMV vom 
15. Dezember 2003 ist dieser Zeitbezug enthalten und sollte übernommen 
werden. 
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15. Zu § 6 Abs. 9 Satz 2 

In § 6 Abs. 9 Satz 2 ist das Wort "Düngejahr" durch das Wort "Kalenderjahr" 
zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Das Düngejahr ist gemäß § 2 Nr. 4 Düngeverordnung ein "Zeitraum von zwölf 
Monaten", der durch den Landwirt selbst gewählt werden kann und "auf den  
sich die Bewirtschaftung des überwiegenden Teiles der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche, insbesondere die dazugehörige Düngung, bezieht." Der Bezug 
"Kalenderjahr" ist hier sachgerechter und erleichtert den Vollzug durch die für 
die Düngemittelverordnung zuständige Behörde. 

 

16. Zu § 7 Abs. 1 Satz 2 - neu - 

Dem § 7 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Wird die Toleranz sowohl als Prozentwert als auch als Prozentpunkt oder 
sonstige Einheit angegeben, gilt der jeweils zuerst erreichte Wert." 

 

Begründung: 

Die Änderung ist zur Eindeutigkeit der angegebenen Toleranz erforderlich 
(Rechtssicherheit). 

 

17. Zu § 9 Abs. 1 Satz 2 - neu - 

Dem § 9 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Stoffe nach Satz 1 dürfen auch dann bis zum 31. Dezember 2009 gewerbsmä-
ßig in den Verkehr gebracht werden, wenn ihre Kennzeichnung den Anforde-
rungen der §§ 2 bis 5 der Düngemittelverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. August 1999 (BGBl. I S. 1758) entspricht." 
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Begründung: 

Erst vor kurzem wurde die in der Düngemittelverordnung von 2003 enthaltene 
Übergangsfrist für Düngemittel etc., die den Vorgaben der Düngemittelverord-
nung von 1999 entsprechen, bis zum 1. März 2009 verlängert. Dies war not-
wendig, weil zahlreiche Düngemittelhersteller nach wie vor unter Ausnutzung 
dieser Übergangsfrist legal nach den Vorgaben der Düngemittelverordnung 
von 1999 arbeiten. Dies geschah unter anderem deshalb, weil sich durch das 
erneute Novellierungsansinnen eine weitere Umstellung der Produktion, Kenn-
zeichnung und Verpackung angekündigt hat und die betroffenen Unternehmen 
aus nachvollziehbaren Gründen eine zweimalige Umstellung binnen eines sehr 
kurzen Zeitraumes vermeiden wollten. Vor allem aber beinhaltet die Dünge-
mittelverordnung von 2003 u. a. Kennzeichnungsvorgaben, welche bei kor-
rekter Umsetzung den Verkauf bestimmter Produkte mehr oder weniger un-
möglich gemacht hätten. Sie wurden deshalb vom Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg für rechtswidrig erklärt. Die nun für Düngemittel etc., die 
den Anforderungen der Düngemittelverordnung von 2003 entsprechen, vorge-
sehene ohnehin sehr kurze Übergangsfrist bis 31. Dezember 2009 kann daher 
von der Mehrzahl der betroffenen Wirtschaftsbeteiligten gar nicht genutzt wer-
den. Die dann zum Tragen kommende Frist bis zum 1. März 2009 ist viel zu 
kurz und eine komplette Umstellung in ggf. Produktion, Verpackung und Han-
del incl. Zwischenhandel etc. in der verbleibenden Zeit nicht machbar, zumal 
die endgültigen Vorgaben erst mit Inkrafttreten der Verordnung feststehen. 
Ferner ist eine Differenzierung der Übergangsfrist im Vollzug ohnehin schwie-
rig und bei einem Unterschied von zehn Monaten in Relation zu den übrigen in 
der Verordnung aufgeführten Übergangsfristen für bestimmte Stoffe auch nicht 
begründbar. 

 

18. Zu Anlage 1 Abschnitt 1 Tabelle 1.3 Zeile 1.3.4 Spalte 4 

In Anlage 1 Abschnitt 1 Tabelle 1.3 Zeile 1.3.4 ist in Spalte 4 am Ende folgen-
der Satz anzufügen: 

"Bei der ausschließlichen Verwendung von Vinasse für K2O 3,0 % Punkte" 

 

Begründung: 

Für Vinassen aus Zuckersäften wurden EU-weite Untersuchungen seitens der 
Zuckerindustrie zusammengestellt, die belegen, dass die K2O-Gehalte zwi-
schen 6,2 % und 10,5 % schwanken; dies bedeutet, dass der vorgesehene Tole-
ranzrahmen nicht ausreicht und zur uneingeschränkten Verwertung von Vinas-
sen mindestens 3 % nötig sind. 
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19. Zu Anlage 1 Abschnitt 1.4 Zeile 1.4.1 Spalte 4, 

Zeile 1.4.2 Spalte 4, 

Zeile 1.4.3 Spalte 4, 

Zeile 1.4.6 Spalte 4 

Anlage 1 Abschnitt 1.4 ist wie folgt zu ändern:  

a) In Zeile 1.4.1 ist in Spalte 4 unter "Toleranzen" die Angabe "CaCO3 3,0 %-
Punkte" durch die Angabe "CaCO3 4,0 %-Punkte" zu ersetzen. 

b) In Zeile 1.4.2 ist in Spalte 4 unter "Toleranzen" die Angabe "CaO 3,0 %-
Punkte" durch die Angabe "CaO 4,0 %-Punkte" zu ersetzen. 

c) In Zeile 1.4.3 ist in Spalte 4 unter "Toleranzen" die Angabe "CaO 3,0 %-
Punkte" durch die Angabe 

"CaO 

Carbonatanteil ≤ 65 % Toleranz 3 %-Punkte 

Carbonatanteil > 65 % Toleranz 4 %-Punkte" 

zu ersetzen. 

d) In Zeile 1.4.6 ist in Spalte 4 unter "Toleranzen" die Angabe "CaO 2,0 %-
Punkte" durch die Angabe 

"CaO 

Carbonatanteil ≤ 40  % Toleranz 2 %-Punkte 

Carbonatanteil > 40 % Toleranz 3 %-Punkte" 

zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Die Neufassung der Düngemittelverordnung sieht vor, die Toleranzen für alle 
Inhaltsstoffe grundsätzlich nach unten und nach oben und somit unter und über 
den deklarierten Gehalt anzuwenden. 
Im Gegensatz zu anderen Düngemitteln werden Naturkalke direkt aus dem an-
stehenden Gestein gewonnen und lediglich technisch aufbereitet. Eine Verän-
derung der originären Nährstoffgehalte findet nicht statt.  
Die in der Analyse des Produktes gefundenen Gehaltslagen spiegeln nicht nur 
exakt die Spannweite der im Gestein vorkommenden Nährstoffe wider. Diese 
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Spannweite tritt vielmehr auch zufällig und unvorhersehbar auf und übersteigt 
in vielen Fällen die künftig zugestandene Toleranzspanne, die für Naturkalke 
von -3 % bis +3 % reicht, also insgesamt 6 %-Punkte umfasst. Aus fachlicher 
Sicht ist eine Anhebung der Toleranz für typbestimmende Bestandteile im 
Rahmen der Typenabgrenzung auf bis zu 4 %-Punkte, wie vorstehend eingear-
beitet, erforderlich. 

 

20. Zu Anlage 1 Abschnitt 2 Zeile 2.3 Spalte 6 erster Spiegelstrich, 

 Zeile 2.4 Spalte 6 Satz 3 erster Spiegelstrich 

In Anlage 1 Abschnitt 2 ist in Zeile 2.3 Spalte 6 erster Spiegelstrich und Zeile 
2.4 Spalte 6 Satz 3 erster Spiegelstrich jeweils die Angabe "3 % P2O5" durch die 
Angabe "2 % P2O5" zu ersetzen. 
 

Begründung: 

Der Mindestgehalt für Phosphat ist zu hoch. Auf Grund der natürlichen Gehalte 
von Phosphor und Kalium in Pflanzen (ca. 1 : 3) ist es nicht gerechtfertigt, für 
beide Nährstoffe gleiche Mindestgehalte vorzugeben (siehe Gehaltstabellen 
DüV). Strohaschen müssten mit Phosphor angereichert werden, um als Dün-
gemittel in Verkehr gebracht zu werden. 

 

21. Zu Anlage 1 Abschnitt 3 Zeile 3.1 Spalte 4 

In Anlage 1 Abschnitt 3 Zeile 3.1 Spalte 4 sind nach der Angabe "1 %-Punkt," 
die Wörter "bei ausschließlicher Verwendung von Vinasse für K2O 3,0-% 
Punkte," einzufügen. 

 

Begründung: 

Analysenergebnisse zeigen, dass auf Grund der natürlichen Schwankungsbreite 
des Ausgangsstoffes Vinasse die vorgegebene Toleranz von 1 % nicht einhalt-
bar ist. Für Vinassen aus Zuckersäften wurden EU-weite Untersuchungen sei-
tens des Zuckerindustrie zusammengestellt, die belegen, dass die K2O-Gehalte 
zwischen 6,2 % und 10,5 % schwanken und zur uneingeschränkten Verwertung 
von Vinassen mindestens 3 % nötig sind. 
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22. Zu Anlage 1 Abschnitt 3 Zeile 3.1 Spalte 4 und Zeile 3.2 Spalte 4 

In Anlage 1 Abschnitt 3 Zeile 3.1 und Zeile 3.2 ist jeweils in Spalte 4 die An-
gabe "40 %" durch die Angabe "50 %" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

In Anlage 2 Tabelle 1.3 ist für Nebenbestandteile, also nicht typbestimmende 
Bestandteile, eine Toleranz von 50 % vorgesehen. Bei den Düngemitteltypen in 
den Zeilen 3.1 und 3.2 ist in Spalte 4 für die organische Substanz jeweils eine 
Toleranz von 40 % angegeben. Dies stellt eine Ungleichbehandlung dar, die 
sachlich nicht zu rechtfertigen ist. Deshalb soll für diese Düngemitteltypen 
ebenfalls die Toleranz für die organische Substanz auf 50 % gesetzt werden. 

 

23. Zu Anlage 1 Abschnitt 4 Zeile 4.1.1 Spalte 2 

Anlage 1 Abschnitt 4 Zeile 4.1.1 Spalte 2 ist wie folgt zu ändern: 

a) Die Angabe "0,5 % Cu" ist durch die Angabe "0,02 % Cu" zu ersetzen. 

b) Die Angabe "0,1 % Zn" ist durch die Angabe "0,02 % Zn" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Die angegebenen Mindestgehalte sind zu hoch und können Pflanzenschäden 
verursachen. 

 

24. Zu Anlage 1 Abschnitt 4 Zeile 4.1.1 Spalte 6 

Anlage 1 Abschnitt 4 Zeile 4.1.1 Spalte 6 ist wie folgt zu ändern: 

a) Die Angabe "Kupfer und Zink jeweils 0,5 %" ist durch die Angabe "Kupfer 
0,07 % und Zink 0,5 %" zu ersetzen. 

b) Folgender Satz ist vor dem Hinweis anzufügen: 

"Höchstgehalt für Kupfer 0,2 % für Holz-Brennraumaschen bei Rückfüh-
rung auf forstliche Flächen." 
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Begründung: 

Die bisher in der Tabelle für Schadstoffe geregelten Kupfer- und Zinkgehalte 
werden nun als Spurennährstoffe geregelt. Die Höchstgehalte sollten, wie in 
der bisherigen Düngemittelverordnung, auf 0,07 % begrenzt werden, es sei 
denn, sie werden als Spurenelemente gezielt durch nach Abschnitt 4.2 zugelas-
sene Spurennährstoffdünger zugegeben. 
Ausgenommen wird der Höchstgehalt für Kupfer in Holz-Brennraumaschen 
bei Rückführung auf forstliche Flächen. 

 

25. Zu Anlage 2 Tabelle 1 Spalte 3 Überschrift 

In Anlage 2 Tabelle 1 ist die Überschrift der Spalte 3 wie folgt zu fassen:  

" Toleranz" 

 

Begründung: 

Redaktionelle Änderung im Sinne einer Klarstellung. 

 

26. Zu Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.1 Zeile 1.1.5 Spalte 1, 2, 4, 

Zeile 1.1.6 Spalte 2, 3, 4, 

Zeile 1.1.7 Spalte 2, 3, 4 

Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Zeile 1.1.5 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Spalte 1 ist das Wort "Magnesium" durch das Wort "Gesamtmagne-
sium" zu ersetzen. 

bb) In Spalte 2 ist die Angabe "0,2 %" durch die Angabe "0,3 %" zu erset-
zen. 

cc) In Spalte 4 ist die Angabe "1 %" durch die Angabe "1,7 %" zu ersetzen. 

b) Zeile 1.1.6 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Spalte 2 ist die Angabe "0,3 %" durch die Angabe "5 %" zu ersetzen. 

bb) In Spalte 3 ist die Angabe "1,5 %" durch die Angabe "2,5 %" zu erset-
zen. 
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cc) Der Text in Spalte 4 ist wie folgt zu fassen: 

"Gilt nur für Düngemittel des Abschnittes 1.4" 

c) Zeile 1.1.7 ist wie folgt zu ändern:  

aa) In Spalte 2 ist die Angabe "0,7 %" durch die Angabe "5 %" zu ersetzen. 

bb) In Spalte 3 ist die Angabe "1,5 %" durch die Angabe "2,5 %"zu erset-
zen. 

cc) Der Text in Spalte 4 ist wie folgt zu fassen: 

"Gilt nur für Düngemittel des Abschnittes 1.4" 
 

Begründung: 

Für Magnesium, sofern es typbestimmend ist, muss bisher bei N-, P- und K-
Düngemitteln lediglich der Gesamtgehalt oder der wasserlösliche Gehalt, an-
gegeben als MgO, deklariert werden. Sofern Mehrnährstoffdünger Magnesium 
enthalten, wird ebenfalls entweder Gesamtmagnesium und/oder wasserlösli-
ches Magnesium, jeweils als MgO, angegeben. Das gilt sowohl für EG- als 
auch für nicht EG-Düngemittel. Nur bei einigen Kalken und Magnesiumdün-
gern werden Magnesiumbindungsformen angegeben.  
Es ist nicht vertretbar, dass für Begleitnährstoffe höhere Anforderungen gelten 
sollen - nämlich die Angabe der Magnesiumbindungsform - als für typbestim-
mende Nährstoffe. Im Falle von Begleitnährstoffen sollen die Hersteller von 
Primärnährstoffdüngern untersuchen, in welcher Bindungsform der vorhandene 
Begleitnährstoff Magnesium vorliegt. Im Falle von typbestimmendem Magne-
sium ist dies aber nicht erforderlich. Erschwerend kommt hinzu, dass die Bin-
dungsform im Düngemittel nicht zwangsläufig der Bindungsform der Aus-
gangsstoffe entsprechen muss. 

 

27. Zu Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.2 Zeile 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10 
Spalte 2, 3 und 4  

Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.2 Zeile 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.8, 1.2.10 ist wie 
folgt zu ändern: 

a) In Spalte 2 ist jeweils die Angabe "0,005 %" durch die Angabe "0,1 %" zu 
ersetzen. 

b) In Spalte 3 ist jeweils die Angabe "50 %, 0,25 %-Punkt" durch die Angabe 
"50 %, 1 %-Punkt" zu ersetzen. 
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c) In Spalte 4 ist jeweils folgender Hinweis anzufügen: 

"Für Kultursubstrate mit besonderer Zweckbestimmung wie für Dachsub-
strate gilt eine Deklarationspflicht ab 0,005 %." 

 

Begründung: 

Die bisher vorgegebenen Kennzeichnungsschwellen von 0,005 % sind als Vor-
gabe für alle Kultursubstrate nicht erforderlich und unverhältnismäßig.  

 

28. Zu Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.3 Zeile 1.3.1 Spalte 2, Spalte 3, 

Zeile 1.3.2 Spalte 3 

Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.3 ist wie folgt zu ändern: 

a) Zeile 1.3.1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Spalte 2 ist die Angabe "10 %" durch die Angabe "5 %" zu ersetzen. 

bb) In Spalte 3 ist die Angabe "2 %" durch die Angabe "2,5 %" zu ersetzen. 

b) In Zeile 1.3.2 ist in Spalte 3 die Angabe "2 %" durch die Angabe "2,5 %" 
zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Es ist nicht vertretbar, dass für Begleitnährstoffe höhere Anforderungen gelten 
sollen als für typbestimmende Nährstoffe. Im Falle von Begleitnährstoffen 
sollen die Hersteller von Primärnährstoffdüngern untersuchen, in welcher Bin-
dungsform der vorhandene Begleitnährstoff vorliegt. 

 

29. Zu Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.4  Zeile 1.4.1 Spalte 4, 

 Zeile 1.4.4. - neu -, 

 Zeile 1.4.6 Spalte 4, 

 Spalte 5 

Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.4 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Zeile 1.4.1 Spalte 4 ist die Angabe "--" durch die Zahl "40" zu ersetzen. 
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b) Nach Zeile 1.4.3 ist folgende Zeile 1.4.4 einzufügen: 

"1.4.4  Chrom (ges.)  300  50%  --" 

c) Zeile 1.4.6 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Spalte 4 ist die Zahl "120" durch die Zahl "80" zu ersetzen. 

bb) In Spalte 5 sind folgende Wörter einzufügen: 

"Bei Gesteinsmehlen kann der Grenzwert nach Spalte 4 um 50% über-
schritten werden." 

 

Begründung: 

Anpassung an die bisherigen Schadstoffgrenzwerte. 

 

30. Zu Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.4  Zeile 1.4.3 Spalte 4 

In Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.4 ist in Zeile 1.4.3 Spalte 4 die Zahl "60" 
durch die Zahl "50" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Anpassung an die bisherigen Schadstoffgrenzwerte. 

 

31. Zu Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.4 Zeile 1.4.5 Spalte 5 

In Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.4 Zeile 1.4.5 sind in Spalte 5 die Wörter 
"Brennraumaschen aus der Verbrennung von naturbelassenem Rohholz sind 
von den Grenzwerten nach Spalte 4 ausgenommen, wenn durch deutliche 
Kennzeichnung auf ihre ausschließliche Rückführung auf forstliche Standorte 
hingewiesen wird." einzufügen. 
 

Begründung:  

Eine Grenzwertregelung für ChromVI auf Waldböden ist entbehrlich, weil 
ChromVI nach der Applikation von ChromVI-haltigen Düngemitteln auf sau-
ren Böden mit hohem C-Gehalt innerhalb kurzer Zeit (Stunden) reduziert wird, 
auf  Böden mit niedrigen Kohlenstoffgehalten und hohen pH-Werten (land-
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wirtschaftlich genutzte Böden) innerhalb von wenigen Wochen. Dass in Böden 
allgemein sehr niedrige CrVI –Werte gemessen werden, ist Resultat der Re-
duktion von CrVI bzw. der Redox-Verhältnisse in den Böden. 

 

32. Zu Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.4 Zeile 1.4.9 

In Anlage 2 Tabelle 1 Abschnitt 1.4 ist die Zeile 1.4.9 wie folgt zu ändern: 

a) In Spalte 2 ist die Angabe "mg/kgTM" zu streichen. 

b) In Spalte 4 ist die Angabe "0,100 mg/kg" durch die Angabe "0,1" zu erset-
zen. 

c) In Spalte 5 ist das Wort "Perfluorcarbonsäure" durch das Wort "Perfluor-
octansäure" zu ersetzen.  

 

Begründung: 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Buchstabe a und b: 

Der Bezug, dass es sich bei den in der Tabelle angegebenen Werten um die 
Einheit mg/kg TM handelt, ist bereits in der Spaltenüberschrift gegeben. Die 
Angabe von drei Stellen hinter dem Komma findet nur hier statt und ist nicht 
erforderlich. 

Zu Buchstabe c: 

Korrektur der falschen Bezeichnung. 

 

33. Zu Anlage 2 Tabelle 4 

In Anlage 2 ist Tabelle 4 wie folgt zu fassen:  

"Tabelle 4: Zulässige Phosphatformen und Phosphatlöslichkeiten 

Vorbemerkungen und Hinweise 

Die letzte Stelle der Kennziffer in Tabelle 4.2 Spalte 1 entspricht der in der 
Düngemittelanalytik genutzten Nummer für die Phosphatlöslichkeiten. 
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4.1 Phosphatformen 

4.1.1 Phosphat (P2O5) 

4.2 Phosphatlöslichkeiten 

4.2.1 wasserlösliches Phospat 

4.2.2 neutral-ammoncitratlösliches Phosphat 

4.2.3 neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 

4.2.4 ausschließlich mineralsäurelösliches Phosphat 

4.2.5 alkalisch-ammoncitratlösliches Phosphat (Petermann) 

4.2.6 in 2 %iger Zitronensäure lösliches Phosphat 

4.2.7 Gesamtphosphat, davon mindestens 75 % des angegebenen Gehalts 
an P2O5 in alkalischem Ammoncitrat (Joulie) löslich 

4.2.8 Gesamtphosphat, davon mindestens 55 % des angegebenen Gehalts 
an P2O5 in 2 %iger Ameisensäure löslich 

4.2.9 Gesamtphosphat, davon mindestens 45 % des angegebenen Gehalts 
an P2O5 in 2 %iger Ameisensäure löslich, mindestens 20 % des 
angegebenen Gehalts an P2O5 wasserlösliches Phosphat 

4.2.10 in 2 %iger Zitronensäure und in alkalischem Ammoncitrat 
(Petermann) lösliches Phosphat 

4.2.11 Gesamtphosphat (Methode: mineralsäurelösliches Phosphat) 
" 

 

Begründung:  

Die chemische Formel P2O5 sollte nur zur Kennzeichnung von Phosphat ge-
nutzt werden.  
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34. Zu Anlage 2 Tabelle 5 Überschrift der Spalte 4,  

 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.5 Spalte 3 Satz 1, 

 Tabelle 10 Abschnitt 10.1 Zeile 10.1.2 Spalte 2 Nr. 2 und 3, 

Zeile 10.1.12 Spalten 1 bis 4, 

Zeile 10.2.6 Spalte 2 Nr. 1, 

Zeile 10.4.3 Spalte 2 und 4 jeweils 
Nr. 1 

Anlage 2 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Tabelle 5 ist in der Überschrift der Spalte 4 das Wort "(Gewichtspro-
zent)" durch das Wort "(Masseprozent)" zu ersetzen. 

b) In Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.5 Spalte 3 Halbsatz 1 ist das Wort 
"Körpergewicht" durch das Wort "Körpermasse" zu ersetzen. 

c) Tabelle 10 Abschnitt 10.1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Zeile 10.1.2 Spalte 2 Nr. 3 ist das Wort "Gewicht" durch das Wort 
"Masse" zu ersetzen. 

bb) In Zeile 10.4.3 Spalte 2 Nr. 1 und in Spalte 4 Nr. 1 ist jeweils das Wort 
"Gewicht" durch das Wort "Masse" zu ersetzen. 

cc) In Zeile 10.1.12 Spalte 2 Nr. 2 und Spalte 4 Nr. 1 sind die Wörter "des 
Gewichtes" und "des Gewichts" jeweils durch die Wörter "der Masse" 
zu ersetzen. 

dd) In Zeile 10.1.2 Spalte 2 Nr. 2 sind die Wörter "das Nettogewicht" durch 
die Wörter "die Nettomasse" zu ersetzen. 

ee) In Zeile 10.2.6 Spalte 2 Nr. 1 sind die Wörter "das Nettogewicht" durch 
die Wörter "die Nettomasse" zu ersetzen.  

ff) In Zeile 10.1.12 Spalte 2 Nr. 1 bis 3 und Spalte 4 Nr. 1 und 2 sind die 
Wörter "des Nettogewicht(e)s" durch die Wörter "der Nettomasse" zu 
ersetzen. 

gg) In Zeile 10.1.12 Spalte 2 Nr. 2 und Spalte 4 Nr. 1 erster und zweiter 
Spiegelstrich sind die Wörter "des (das) Bruttogewichtes" durch die 
Wörter "der Bruttomasse" zu ersetzen. 
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Begründung: 

Redaktionelle Änderung. 
Gemeint ist in jedem Fall die in kg gemessene physikalische Größe "Masse" 
und nicht die in Newton gemessene Größe "Gewicht". 

 

35. Zu Anlage 2 Tabelle 6 Abschnitt 6.2 Zeile 6.2.2 und 6.2.3 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 6 Abschnitt 6.2 Zeile 6.2.2 und 6.2.3 Spalte 3 ist jeweils 
der dritte Spiegelstrich wie folgt zu fassen: 

"- bei 0,01 mm max. 0,005 %" 

 

Begründung:  

Formelle Änderung. 

 

36. Zu Anlage 2 Tabelle 6 Abschnitt 6.2 Zeile 6.2.4 Spalte 2 und Spalte 3 

Anlage 2 Tabelle 6 Abschnitt 6.2 Zeile 6.2.4 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Spalte 2 ist vor dem Wort "hydroxid" der Punkt durch einen Bindestrich 
zu ersetzen. 

b) In Spalte 3 sind folgende Wörter einzufügen: 

"soweit nicht Düngemittel nach Anlage 1 Abschnitt 1.2 Zeile 1.2.1 oder 
1.2.2" 

 

Begründung: 

Die Düngemitteltypen nach Anlage 1 Abschnitt 1.2 Zeile 1.2.1 und 1.2.2 sind 
unter Berücksichtigung der Zeile 6.2.4 der Anlage 2 nicht hinreichend klar von 
dem Düngemitteltyp in Zeile 1.2.9 abgegrenzt. Um dies zu erwirken, wird die 
Einschränkung in der Spalte 3 eingefügt. 
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37. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Vorbemerkung Nummer 2 

In Anlage 2 Tabelle 7 ist die Vorbemerkung Nummer 2 wie folgt zu fassen: 

'2. Feste Stoffe dürfen nur zerkleinert und streufähig aufbereitet in den Ver-
kehr gebracht werden (Siebdurchgang: 90 % bei 20 mm, ausgenommen 
Bodenhilfsstoffe unter ausschließlicher Verwendung von Rinde und unter 
Angabe des Anwendungszwecks als "Rindenmulch" sowie des Anteiles, der 
einen Siebdurchgang von 20 mm überschreitet).' 

 

Begründung: 

Für Rindenmulch zur Bodenabdeckung sind auch größere Fraktionen als 
20 mm erforderlich und gewollt, um eine zu schnelle Verrottung zu vermeiden. 

 

38. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.2 Spalte 3 Abs. 2 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.2 Spalte 3 ist Absatz 2 wie folgt 
zu fassen: 

"Heil- und Gewürzpflanzen und deren Rückstände, soweit bei der Verarbeitung 
nur Wasser und Ethanol als Extraktionsmittel eingesetzt wurden" 

 

Begründung: 

Die alte Formulierung war missverständlich, da suggeriert wurde, dass grund-
sätzlich bei der Verarbeitung von Heil- und Gewürzpflanzen nur Wasser und 
Ethanol zulässig seien. Gemeint war aber, dass bei der Nutzung von Heil- und  
Gewürzpflanzen und deren Rückstände als Ausgangsstoffe für Düngemittel, 
Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel die Vorgabe besteht, 
dass diese nur dann genutzt werden dürfen, wenn bei deren Verarbeitung als 
Extraktionsmittel nur Wasser oder Ethanol eingesetzt worden ist. 

 

 



 - 25 - Drucksache 575/08 (Beschluss)
 

39. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.2 Spalte 3 zweiter Hinweis 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.2 Spalte 3 ist der zweite Hinweis 
wie folgt zu fassen: 

"Hinweis: 

umfasst auch Flotate, Fugate und Schlämme pflanzlicher Herkunft; bei allen 
Flotaten, Fugaten und Schlämmen ist die Verwertung nur gestattet, wenn an der 
Anfallstelle keine Vermischung mit Abwässern oder Schlämmen außerhalb der 
spezifischen Produktion erfolgt und im Verarbeitungsprozess eingesetzte Reini-
gungsmittel nicht in die Schlämme gelangen können." 

 

Begründung: 

Zur Sicherstellung einer schadlosen und ordnungsgemäßen Verwertung dürfen 
die eingesetzten Schlämme nicht mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln 
belastet sein. 

 

40. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.4 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.4 ist in Spalte 3 das Komma nach 
dem Wort "Nebenprodukten" durch das Wort "und" zu ersetzen und sind die 
Wörter ", Kläranlagen und Anlagen zur Behandlung von Bioabfällen" zu strei-
chen. 

 

Begründung: 

Das pflanzliche Filtermaterial aus der Abluftreinigung von Kläranlagen und 
Anlagen zur Behandlung von Bioabfällen kann mit einer Vielzahl organischer 
Substanzen und anorganischer Stoffe belastet sein, die einer Verwertung im 
Rahmen der Düngemittelverordnung entgegenstehen. 

 

41. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.7 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.7 sind in Spalte 3 die Wörter 
", keine Abtötung durch Fungizide" anzufügen. 
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Begründung: 

Abgetragene Substrate aus der Speisepilzherstellung sollten nur dann in Ver-
kehr gebracht werden dürfen, wenn die Substrate nicht mit Fungiziden behan-
delt wurden. Die Unbedenklichkeit und Zulässigkeit der eingesetzten Fungi-
zide in den Kulturen der Anwendung des fertigen Düngemittels lässt sich nicht 
überprüfen. 

 

42. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.8 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.8 Spalte 3 sind im Absatz "Zu 
Spalte 2 Buchstabe c" im ersten Spiegelstrich das Komma nach dem Wort 
"Abtötung" zu streichen und folgende Wörter anzufügen: 

"keine Abtötung durch Fungizide," 

 

Begründung: 

Die Unbedenklichkeit und Zulässigkeit der eingesetzten Fungizide in den 
Kulturen der Anwendung des fertigen Düngemittels lässt sich nicht überprüfen. 

 

43. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.10 Spalte 2 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.10 Spalte 2 sind die Wörter "Ak-
tivkohle aus der Biogasreinigung" zu streichen. 

 

Begründung: 

Auf Grund der vielfältigen Einsatzstoffe und Zersetzungsprodukte in Biogas-
anlagen ist davon auszugehen, dass die Aktivkohlen mit einer Vielzahl von or-
ganischen Verbindungen verunreinigt sind. 

 

44. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.2 Zeile 7.2.1 Spalte 3 

Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.2 Zeile 7.2.1 Spalte 3 ist wie folgt zu fassen: 

'Keine Verwendung von tierischen Fetten als Ausgangsstoff (Zugabe von Fetten 
als Nebenbestandteile siehe Tabelle 8 Nr. 8.3.4). 
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Zu Spalte 2 Nr. 1 Buchstabe c und d: 

- Transport nur in geschlossenen Packungen oder Behältnissen, bei Lagerung 
Aufnahme durch Nutztiere vermeiden. 

- bei festen Stoffen: 

= streufähig aufbereitet 

= in staubgebundener Form, z.B. granuliert. 

Siebdurchgang bei 0,1 mm max. 0,5 %. 

Für Stoffe nach Spalte 2 Nr. 1 Buchstabe c bis e: 

Ergänzung der Kennzeichnung: 

- Zusätzliche Angabe der nach der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 zutref-
fenden Kategorie 

- Im Rahmen der Hinweise zur sachgerechten Anwendung und Lagerung 
sind folgende Angaben zu machen: 

= "Anwendungsvorgaben:" 

= "Bei Lagerung, Transport und Ausbringung sind notwendige Vorkeh-
rungen zu treffen, um die Aufnahme durch Nutztiere zu vermeiden". 

= "Keine Mischung mit Futtermitteln". 

= "Bei der Anwendung auf landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen 
sind Stoffe sofort einzuarbeiten". 

= "Keine Anwendung auf landwirtschaftlich genutztem Grünland". 

= "Auf sonstigen Grünflächen einschließlich Zierrasen, Sportrasen etc. 
nach der Aufbringung wässern". 

Für Stoffe nach Spalte 2 Nr. 2: 

Ergänzung der Kennzeichnung: 

- Zusätzliche Angabe der nach der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 zutref-
fenden Kategorie 

- Im Rahmen der Hinweise zur sachgerechten Anwendung und Lagerung 
sind folgende Angaben zu machen: 

= "Anwendungsvorgaben:" 

= "Bei Lagerung, Transport und Ausbringung sind notwendige Vorkeh-
rungen zu treffen, um die Aufnahme durch Nutztiere zu vermeiden". 
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= "Keine Mischung mit Futtermitteln". 

Für Stoffe nach Spalte 2 Nr. 2 bei ausschließlicher Zweckbestimmung zur Ver-
wendung im Haus- und Kleingarten und bei maximaler Gebindegröße bis 
25 kg: 

Ergänzung der Kennzeichnung: 

- Zusätzliche Angabe der nach der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 zutref-
fenden Kategorie 

- Zur Düngung im Haus- und Kleingarten 

- Im Rahmen der Hinweise zur sachgerechten Anwendung und Lagerung 
sind folgende Angaben zu machen: 

= "Anwendungsvorgaben:" 

= "Keine Mischung mit Futtermitteln". 

= "Grünflächen, Zierrasen, Sportrasen etc. nach der Aufbringung wässern 
auf sonstigen Flächen einarbeiten". 

Für alle Stoffe nach Spalte 2 Nr. 1 Buchstabe c: 

Die Verwertung ist nur gestattet, wenn an der Anfallstelle keine Vermischung 
mit Abwässern oder Schlämmen außerhalb der spezifischen Produktion erfolgt 
und im Verarbeitungsprozess eingesetzte Reinigungsmittel nicht in die Stoffe 
gelangen können. 

Hinweis: 

Auf die erforderliche Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 181/2006 in 
Artikel 4 wird verwiesen; ausgenommen sind Stoffe nach Spalte 2 Nr. 2 bei 
ausschließlicher Zweckbestimmung zur Verwendung im Haus- und Kleingarten 
und bei maximaler Gebindegröße bis 25 kg. 

Gülle im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 sind Exkremente und/oder 
Urin von Nutztieren, mit oder ohne Einstreu, also auch Jauche, Festmist, sowie 
Guano, jeweils unverarbeitet oder verarbeitet in Übereinstimmung mit Anhang 
VIII Kapitel III bzw. in Biogasanlagen oder Kompostieranlagen umgewandelt. 

Für Hinweise zur erforderlichen Hygienisierung siehe auch TierNebV und  
BioAbfV.' 
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Begründung: 

Die in Spalte 3 enthaltenen Forderungen für die Herstellung von Düngemitteln 
unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten sind nicht umsetzbar bzw. 
würden dazu führen, dass seit Jahren bewährte auf der Basis von natürlichen 
Ausgangssubstanzen hergestellte organische Düngemittel, welche insbesondere 
im Haus- und Kleingartenbereich eingesetzt werden, aber auch für den ökolo-
gischen Landbau notwendig sind, nicht mehr hergestellt und eingesetzt werden 
können. Traditionell werden bei diesen Düngemitteln K3-Materialien nach 
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 mit pflanzlichen Produkten wie Rapsextrakti-
onsschrot mit der Zweckbestimmung der Düngung gemischt. Dies ist u.a. not-
wendig, um bestimmte Nährstoffkombinationen zu erreichen. Rapsextraktions-
schrot kann jedoch auch als Futtermittel verwendet werden und einen Anreiz 
für die Aufnahme durch Wiederkäuer darstellen. Für die in Absatz 2 für diesen 
Fall vorgegebene Behandlung mit Mitteln, die eine Aufnahme durch Wieder-
käuer verhindern, steht nach Bestätigung durch das BMELV kein geeignetes 
Mittel zur Verfügung. Die Vorgabe "keine Vermischung mit Futtermitteln" in 
Absatz 4 ist über das Futtermittelrecht abgedeckt. Dies ist für den Herstel-
lungsbereich ausreichend. Für den Anwender bleibt der Hinweis in der Kenn-
zeichnung erhalten. 
Auch Stoffe aus der Behandlung von Abwässern nach Artikel 5 Abs. 1 Buch-
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (K2-Material) sind den Anforde-
rungen an die strengere ergänzende Kennzeichnung zu unterwerfen.  
Um Vollzugsprobleme zu vermeiden, ist die Ausbringung von K2-Material auf 
landwirtschaftlich genutztem Grünland entsprechend der bisherigen Vorge-
hensweise generell zu untersagen. Auch das Verbot der Ausbringung auf Fut-
terbauflächen erübrigt sich, da auf Ackerland sofort einzuarbeiten ist und damit 
eine relevante Kopfdüngung, wie derzeit nach Düngeverordnung untersagt, 
nicht möglich ist. Auch hier ist eine Differenzierung nicht vollziehbar, da zum 
Zeitpunkt der Kontrolle der Verwendungszweck nicht eindeutig feststeht. 
Im Übrigen sind für die Anwendung von tierischen Nebenprodukten auf Böden 
die Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 mit "Hygienevorschriften 
für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte" 
sowie der nationalen Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (Tier-
NebV) vom 27. Juli 2006, zuletzt geändert am 13. Juli 2007, einschlägig. Beide 
Verordnungen beinhalten Vorgaben für die Anwendung von Gärprodukten auf 
Grünland und Futterbauflächen. In beiden Verordnungen ist kein grundsätzli-
ches Verbot der Anwendung von tierischen Nebenprodukten auf Grünland und 
Futterbauflächen enthalten. Das in der Düngemittelverordnung vorgesehene 
Verbot der Ausbringung von sämtlichen tierischen Nebenprodukten mit Aus-
nahme von Gülle und Magen-Darminhalten auf Futterbauflächen und zur tieri-
schen Erzeugung genutztem Grünland geht daher weit über die in der Verord-
nung (EG) Nr. 1774/2002 in Verbindung mit der Verordnung (EG) 
Nr. 181/2006 enthaltenen Vorgaben hinaus und stellt auch eine fachlich nicht 
begründbare Verschärfung des bisherigen nationalen Rechts dar. Bisher ist 
nach der Düngeverordnung lediglich die Anwendung von Düngemitteln, Bo-
denhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln, die unter Verwen-
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dung von Knochenmehl, Fleischknochenmehl oder Fleischmehl hergestellt 
wurden, auf landwirtschaftlich genutztem Grünland und zur Kopfdüngung im 
Gemüse- und Feldfutterbau verboten. Auch das Gebot der sofortigen Einarbei-
tung auf Ackerflächen stellt eine aus hygienischer Sicht unnötige Einengung 
der möglichen und pflanzenbaulich sinnvollen Ausbringungszeiträume auf 
Ackerland als bevorzugter Ausbringungsfläche dar. Die von der EU vorge-
gebene Wartezeit von 21 Tagen bis zur nächsten Nutzung ist ausreichend, 
zumal es sich bei den hier von den weitergehenden Vorgaben freigestellten 
Materialien ausschließlich um K3-Material handelt. 
In Deutschland verarbeiten mehr als 400 Biogasanlagen neben Energiepflanzen 
und Wirtschaftsdünger (Gülle/Stallmist) auch Reststoffe aus der landwirt-
schaftlichen Produktion sowie Rückstände der Lebens-, Genuss- und Futter-
mittelherstellung. Zusätzlich gehören bei solchen Anlagen Speisereste aus der 
Gastronomie sowie überlagerte Lebensmittel aus dem Handel zu den üblichen 
Inputstoffen. Viele dieser Materialien enthalten Anteile tierischen Ursprungs 
und sind somit als "Tierische Nebenprodukte" einzustufen. Nahezu 100 Pro-
zent der daraus erzeugten Gärrückstände werden als Düngemittel auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen verwertet. Dabei werden Nährstoffkreisläufe ge-
schlossen und endliche Ressourcen, z.B. Phosphate, geschont. Derzeit ist die 
Ausbringung dieser Gärprodukten, die "Tierische Nebenprodukte" enthalten, 
auf Futterbau- und Grünlandflächen (ca. 2 Mio. ha Futterbaufläche und ca. 
4,9 Mio. ha Grünland) legal und zur Schließung von Nährstoffkreisläufen und 
Ressourcenschonung auch sinnvoll. Ein Wegfall dieses Anwendungsbereiches 
hätte zur Folge, dass tierische Nebenprodukte in erheblichem Maße nicht mehr 
stofflich verwertet werden könnten, was nicht nur aus ökologischen Gründen 
widersinnig wäre, sondern auch zahlreiche Biogasanlagen in ihrer Existenz be-
droht. 
Die vorgesehene Kennzeichnung und damit letztlich einhergehenden Anwen-
dungsverbote für Düngemittel mit tierischen Nebenprodukten stellt darüber 
hinaus für den ökologischen Land- und Gartenbau, der auch auf solche Pro-
dukte angewiesen ist, ein erhebliches Erschwernis dar. 
Die in Spalte 3 Abs. 6 geforderten Kennzeichnungsvorgaben für tierische Ne-
benprodukte bedeuten darüber hinaus eine sicher ungewollte, aber faktische 
Totaleinschränkung der Anwendung im Haus- und Kleingartenbereich. Die für 
die Anwendung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen bestimmte Kenn-
zeichnung führt unweigerlich zur Kaufzurückhaltung beim durchschnittlich in-
formierten Verbraucher. Da sich im Haus- und Kleingartenbereich in aller Re-
gel keine Nutztiere befinden, ist für diese Zweckbestimmung daher die vorge-
schlagene Kennzeichnung ausreichend, um eine Aufnahme durch Nutztiere zu 
verhindern. Zusätzliche Sicherheit geben die Vorgaben zum Wässern und zur 
Einarbeitung nach der Anwendung. Auch auf die Kennzeichnung der Verord-
nung (EG) Nr. 1774/2002 "Kein Zutritt für Nutztiere, während eines Zeitrau-
mes von 21 Tagen nach der Ausbringung verboten" kann daher für diesen 
Anwendungsbereich, wie z.B auch in Österreich, verzichtet werden. 
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Zum Absatz vor dem Hinweis: 

Zur Sicherstellung des Boden- und Grundwasserschutzes dürfen die eingesetz-
ten Schlämme nicht mit Desinfektions- und Reinigungsmitteln verunreinigt 
sein. 
Redaktionelle Korrekturen: 
Die Hinweise zur Verwendung von Fetten und Fettrückständen stehen unter 
Tabelle 8 Nr. 8.3.4. 
Der Verweis auf die Verordnung (EG) Nr. 208/2006 ist nicht korrekt. Gemeint 
ist die Verordnung (EG) Nr. 181/2006. 

 

45. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.2 Zeile 7.2.2 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.2 Zeile 7.2.2 Spalte 3 ist das Wort "Reitstäl-
len," zu streichen. 

 

Begründung: 

Nach dem Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung über tierische 
Nebenprodukte vom 10. Juni 2008 werden Pferde künftig als Nutztiere einge-
stuft. Um Irritationen zu vermeiden, sollten daher Pferde (Tiere aus Reitställen) 
nicht beispielhaft unter der Rubrik "nicht von Nutztieren" aufgeführt werden. 

 

46. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.2 Zeile 7.2.3 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.2 ist Zeile 7.2.3 wie folgt zu fassen: 

" 

7.2.3 Fermentationsrückstände der 
Enzymproduktion aus 
tierischen Stoffen 

Aus der Herstellung von 
Lebens-, Genuss- und 
Futtermitteln 

 

" 
 

Begründung: 

Redaktioneller Hinweis.  
In der Spalte 2 "Einschränkungen der zulässigen Ausgangsstoffe" sind nur Ein-
schränkungen einzutragen, während die Spalte 3 "Ergänzende Vorgaben und 
Hinweise" u. a. für spezielle Anwendungsregelungen vorgesehen ist. Der bis-
herige Inhalt der Spalte 3 ist eindeutig der Spalte 2 zuzuordnen. Daraus ergibt 
sich dann eine Änderung der Formulierung in der Spalte 1.  

 



Drucksache 575/08 (Beschluss) - 32 - 
 

47. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.3 Zeile 7.3.6 Spalte 3, Zeile 7.3.11 Spalte 3, 
Zeile 7.3.12 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.3 Zeile 7.3.6, 7.3.11 und 7.3.12 sind jeweils 
in Spalte 3 die Wörter "Die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV sind einzuhalten." anzu-
fügen. 

 

Begründung: 

Diese Ergänzung ist erforderlich, da natürliche Bodenmaterialien auch Schad-
stoffgehalte oberhalb der Vorsorgewerte der BBodSchV aufweisen können, 
insbesondere solche aus Gebieten mit geogen oder siedlungsbedingt erhöhten 
Schadstoffgehalten. 
Diese sollten jedoch nicht für das freie Inverkehrbringen als Bestandteil, z. B. 
von Kultursubstraten oder Bodenhilfsstoffen, vorgesehen werden. Zeile 7.3.11 
betrifft das Inverkehrbringen von Bodenmaterial in Bodenhilfsstoffen und 
Kultursubstraten, u. a. auf Flächen mit bestehender landwirtschaftlicher Nut-
zung. 
Die Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in 
den Boden zum Zwecke der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht 
werden dagegen über § 12 BBodSchV geregelt. 
Bei der Herstellung von Düngemitteln sollten keine mit Schadstoffen belaste-
ten Bodenmaterialien (als Ausgangsmaterial) verwendet werden. Aus diesem 
Grunde ist die Einhaltung der Vorsorgewerte nach der BBodSchV zu fordern. 

 

48. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.3 Zeile 7.3.16 Spalte 2 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.3 Zeile 7.3.16 sind in Spalte 2 folgende 
Wörter anzufügen: 

"Bei der Verbrennung von Holz nur naturbelassene Hölzer" 

 

Begründung: 

Bei Aschen aus der Verbrennung von behandelten Hölzern kann eine Unbe-
denklichkeit nicht gewährleistet werden. 
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49. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.1 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.1 Spalte 3 sind die Wörter "oder 
sofortiges Einarbeiten" zu streichen. 

 

Begründung: 

In § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b wird zur Zulassung von Düngemitteltypen da-
rauf verwiesen, dass es bei sachgerechter Anwendung zu "keiner Schädigung 
der menschlichen Gesundheit" kommen darf. Abwässer aus der synthetischen 
Methioninherstellung enthalten organische Sulfide (u.a. Methylmercaptan), die 
auch in geringen Konzentrationen einen widerlichen Geruch aufweisen und bei 
Anwesenheit von Schwefelwasserstoff diesen Effekt noch verstärken. Trotz so-
fortiger Einarbeitung als organische NK-Dünger-Lösung in den Boden kam es 
vermehrt zu Beschwerden und Anzeigen aus der Bevölkerung wegen Körper-
verletzung durch außergewöhnlich hohe Geruchsbelästigung. Es wurde von 
einzelnen Personen auch über starken Brechreiz berichtet. Bei der großflächi-
gen Ausbringung von organischer NK-  Dünger- Lösung (Nebenprodukt aus 
der Methioninherstellung) kommt es zwar zu keiner Schädigung der menschli-
chen Gesundheit, gleichwohl kann eine zeitweise Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit durch ausgeprägte Geruchsemissionen nicht ausgeschlossen 
werden. Mit der Begrenzung auf "direkte Einbringung", z. B. über Injektion 
unmittelbar in den Boden, lassen sich die Beeinträchtigungen verringern und 
kann den Forderungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b besser entsprochen 
werden. 

 

50. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.2 Spalte 2 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.2 Spalte 2 ist der Text wie folgt 
zu fassen: 

"aus Abwässern 

 der Milchverarbeitung, 

 der Gelatineherstellung, 

 der Getränkeherstellung, 

 der Herstellung pflanzlicher Lebens- und Genussmittel" 
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Begründung: 

Redaktioneller Hinweis zur Vereinheitlichung der bisher verwendeten Begriffe. 
Da es sich laut Spalte 1 um Schlämme, Flotate und Fugate handelt, die aus der 
Fraktionierung von Abwasser entstehen, kann in der Spalte 2 nur eine Eingren-
zung auf "aus Abwässern" erfolgen. 

 

51. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.2 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.2 sind in Spalte 3 die Wörter 
"Aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung ohne Sozialabwässer." durch 
die Wörter 

"Verwertung nur, wenn an der Anfallstelle keine Vermischung mit Abwässern 
oder Schlämmen außerhalb der spezifischen Produktion erfolgt und keine Rei-
nigungsmittel in die Schlämme gelangen können." 

zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Abwässer oder Schlämme, die außerhalb der spezifischen Nahrungsmittelpro-
duktion anfallen, dürfen nicht in die als Ausgangsstoff geeigneten Schlämme 
aus der Nahrungsmittelindustrie gelangen, ungewollte Schadstoffeinträge sol-
len so ausgeschlossen werden. Der Begriff "Sozialabwässer" beschreibt auszu-
schließende Abwässer zw. Schlämme nicht hinreichend. 

 

52. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.2 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.2 ist in Spalte 3 der Hinweis wie 
folgt zu fassen: 

"Hinweis: 
Insbesondere für Rückstände aus der Rübenverarbeitung sowie Rückstände aus 
der Kartoffelverarbeitung, einschließlich Kartoffelfruchtwasser, wird auf die 
Vorgaben nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 verwiesen." 
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Begründung:  

Da ganze Rüben und Kartoffeln nicht Bestandteil von Schlämmen, Flotat und 
Fugat sein können, sollte mit der Nennung an dieser Stelle auch keine Mög-
lichkeit geschaffen werden, derartige Stoffe in dieser Stoffgruppe zu verwer-
ten. 

 

53. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.3 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.3 ist in Spalte 3 vor den Wörtern 
"Einleitung von Stoffen" die Angabe "Ab 01.01.2014:" einzufügen. 

 

Begründung: 

Die den Klärschlamm betreffende Übergangsvorschrift in § 9 Abs. 3 Nr. 1 be-
zieht sich derzeit nur auf die Grenzwerte der Klärschlammverordnung. Die 
Düngemittelverordnung schreibt aber in Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 
Zeile 7.4.3 bei Verwendung von tierischen Nebenprodukten vor, dass das Fest-
stoffrückhaltesystem eine Maschenweite von maximal 2 mm aufweisen darf. 
Bislang gilt nach der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 eine Maschenweite von 
6 mm, weshalb den Betrieben Zeit zur Umstellung der Produktionstechnik im 
Rahmen der anderen Übergangsvorschriften zu geben ist. 

 

54. Zu Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.3 Spalte 3 dritter Absatz und 
siebter Absatz - neu - 

In Anlage 2 Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.3 ist Spalte 3 wie folgt zu ändern: 

a) In Absatz 3 sind die Wörter ", auch im Rahmen der Aufbereitung" durch 
die Wörter "nur im Rahmen der Aufbereitung" zu ersetzen. 

b) Folgender Absatz 7 ist anzufügen: 

"Klärschlammabgabe nur zur direkten Verwertung in unvermischtem Zu-
stand." 
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Begründung: 

Mischungen von Klärschlämmen mit anderen Stoffen, außer im Rahmen der 
Aufbereitung, sollten wegen der nicht zu gewährleistenden Rückverfolgbarkeit 
bei nicht zugelassenen Schadstoffen, wie Erfahrungen im Falle von PFT-Be-
lastungen gezeigt haben, nicht möglich sein. 

 

55. Zu den Tabellen 7 und 8 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.7 Spalte 2 und 3, Abschnitt 8.1 
Zeile 8.1.3 Spalte 2 und 3 und Abschnitt 8.2 Zeile 8.2.9 Spalte 2 und 3 

a) Tabelle 7 Abschnitt 7.4 Zeile 7.4.7 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Spalte 2 ist das Wort "beseitigt" durch das Wort "entsorgt" zu erset-
zen. 

bb) In Spalte 3 sind die Wörter 'Ab 31.12.2013 im Falle eines nicht voll-
ständigen Abbaues nach Spalte 2 erster Teilsatz Ergänzung der Kenn-
zeichnung mit den Worten: "Anwendung nur in geschlossenen Syste-
men" ' durch die Wörter 'Im Falle einer Verwendung nach Spalte 2 
zweiter Teilsatz ab 31.12.2013 Ergänzung der Kennzeichnung mit den 
Wörtern: "Anwendungsvorgabe: Anwendung nur in geschlossenen Sys-
temen" ' zu ersetzen. 

b) Tabelle 8 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Abschnitt 8.1 Zeile 8.1.3 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Spalte 2 ist das Wort "beseitigt" durch das Wort "entsorgt" 
zu ersetzen. 

bbb) In Spalte 3 ist der Text wie folgt zu fassen: 

'Zur Steuerung des Wassergehaltes (Flockungs- und Konditio-
nierungsmittel oder zur Wasserspeicherung) oder als Antihaft-
mittel im Rahmen der Aufbereitung. 

Im Falle einer Verwendung nach Spalte 2 zweiter Teilsatz ab 
31.12.2013 Ergänzung der Kennzeichnung mit den Wörtern 
"Anwendungsvorgabe: Anwendung nur in geschlossenen Sys-
temen" 

Hinweis: 

Entsorgung nach Abfallrecht' 
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bb) Abschnitt 8.2 Zeile 8.2.9 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Spalte 2 ist der Text wie folgt zu fassen: 

"Ab dem 31.12.2013 Verwendung nur, soweit sämtliche Be-
standteile und das Endprodukt sich vollständig abbauen, 

ausgenommen sind solche Bestandteile, die 

1. ausschließlich in geschlossenen Systemen verwendet und 
anschließend abfallrechtlich entsorgt werden, 

2. als Hüllsubstanz für Düngemittel der Steuerung der Wir-
kung von Düngemitteln dienen." 

bbb) Der Spalte 3 ist folgender Text anzufügen: 

'Im Falle einer Verwendung nach Spalte 2 zweiter Teilsatz ab 
31.12.2013 Ergänzung der Kennzeichnung mit den Wörtern: 
"Anwendungsvorgabe: Anwendung nur in geschlossenen Sys-
temen" 

Hinweis: 
Entsorgung nach Abfallrecht' 

 

Begründung:  

Redaktioneller Hinweis zur Verwendung gleicher Formulierungen und zur 
Vermeidung von unterschiedlichen Auslegungen. 

 

56. Zu Anlage 2 Tabelle 8 Abschnitt 8.3 Zeile 8.3.3 und 8.3.4 jeweils Spalte 3 
Abs. 2 

In Anlage 2 Tabelle 8 Abschnitt 8.3 Zeile 8.3.3 und 8.3.4 ist jeweils in Spalte 3 
Abs. 2 nach dem Wort "Materials" die Angabe "bis zu 75 vom Hundert/FM" 
einzufügen. 

 

Begründung: 

In Anlage 2 Tabelle 8 Abschnitt 8.3 Zeile 8.3.3 und 8.3.4 ist der Anteil hin-
sichtlich der zulässigen Fremdbestandteile auf 75 % am Frischmasseanteil zu 
erhöhen. Auf der einen Seite ist das Minimierungsgebot zu unterstützen, auf 
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der anderen Seite können bestimmte Stoffe bei der Zugabe, wie beispielsweise 
pflanzliche Fette und Alkohole, überwiegen, weil sie nach der anaeroben Auf-
bereitung im Düngemittel nicht mehr überwiegend vorhanden sind. Unter Be-
zug auf § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe bb und § 4 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe d Doppelbuchstabe bb wird die Möglichkeit eingeräumt, dass be-
stimmte Stoffe bei der Zugabe überwiegen können, die im Rahmen ihrer Zu-
gabe nicht zu einer Erhöhung der Schadstoffkonzentrationen führen. Es sollte 
die Begrenzung auf 75 % am Frischmasseanteil erfolgen, weil anderenfalls der 
Eindruck entsteht, dass für bestimmte Stoffe das Minimierungsgebot nicht in 
Betracht kommen soll. 

 

57. Zu Anlage 2 Tabelle 8 Abschnitt 8.3 Zeile 8.3.3 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 8 Abschnitt 8.3 Zeile 8.3.3 ist in Spalte 3 folgender Satz 
anzufügen: 

"Nach der anaeroben Aufbereitung dürfen nur unvermeidliche Anteile enthalten 
sein." 

 

Begründung: 

Alkohole werden in Biogasanlagen häufig als Fremdbestandteil zur Verbesse-
rung der Anlagenausnutzung genutzt. Der Anteil kann bis zu 49,9 % betragen. 
In einem funktionierenden anaeroben Prozess erfolgt in der Regel ein vollstän-
diger Abbau. Um sicherzustellen, dass keine bzw. nur unzureichend behandel-
ten Alkohole in den Verkehr gebracht werden, ist der Gehalt in den entstehen-
den Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen und Kultursubstraten auf unvermeidliche 
Anteile zu beschränken. 

 

58. Zu Anlage 2 Tabelle 8 Abschnitt 8.3 Zeile 8.3.4 Spalte 3 

In Anlage 2 Tabelle 8 Abschnitt 8.3 Zeile 8.3.4 ist in Spalte 3 folgender Satz 
anzufügen: 

"Nach der anaeroben Aufbereitung dürfen nur unvermeidliche Anteile enthalten 
sein." 
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Begründung:  

Fett und Fettrückstände werden in Biogasanlagen häufig als Fremdbestandteil 
zur Verbesserung der Anlagenausnutzung genutzt. Der Anteil kann bis zu 
49,9 % betragen. In einem funktionierenden anaeroben Prozess erfolgt in der 
Regel ein vollständiger Abbau. Um sicherzustellen, dass keine bzw. nur unzu- 
reichend behandelten Fette und Fettrückstände in den Verkehr gebracht wer-
den, ist der Gehalt in den entstehenden Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen und 
Kultursubstraten auf unvermeidliche Anteile zu beschränken. 

 

59. Zu Anlage 2 Tabelle 8 Abschnitt 8.3 Zeile 8.3.10 Spalte 1, Spalte 3, 

Zeile 8.3.11 

Anlage 2 Tabelle 8 Abschnitt 8.3 ist wie folgt zu ändern: 

a) Zeile 8.3.10 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Spalte 1 ist das Wort "Schadstoffe" durch die Wörter "andere unver-
meidbare Stoffe" zu ersetzen. 

bb) In Spalte 3 ist das Wort "Schwermetalle" durch das Wort "Schadstoffe" 
zu ersetzen. 

b) Die geänderte Zeile 8.3.10 und die Zeile 8.3.11 sind zu tauschen; d.h. Zeile 
8.3.11 wird zu Zeile 8.3.10 und die geänderte Zeile 8.3.10 wird zu Zeile 
8.3.11. 

 

Begründung: 

Der Begriff "Schadstoffe" ist im Zusammenhang mit den in § 3 Abs. 1 Nr. 2 
Buchstabe d formulierten Bedingungen und der Definition in § 1 Nr. 7 proble-
matisch und sollte durch "andere unvermeidbare Stoffe" ersetzt werden. Da-
durch werden die in Spalte 3 formulierten Bedingungen schon im Begriff die-
ser Fremdbestandteile deutlich. Tabelle 1.4 enthält neben Schwermetallen auch 
andere Schadstoffe (PFT), deren Grenzwerte eingehalten werden müssen. 

 

60. Zu Anlage 2 Tabelle 10 

In Anlage 2 ist die Tabelle 10 wie folgt zu fassen: 
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Begründung: 

Die Tabelle 10 informiert über die Kennzeichnung von Düngemitteln, Boden-
hilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln. Zur besseren Orientie-
rung ist es sinnvoll, bereits in den Vorbemerkungen die einzelnen Kennzeich-
nungsbereiche aufzulisten. Insgesamt werden durch die Neuformulierungen die 
Kennzeichnungsvorgaben nochmals verdeutlicht, Doppelkennzeichnungen eli-
miniert und Bezüge neu und eindeutiger aufgezeigt und formuliert. 

 

61. Zu den einzelnen Vorschriften 

a) § 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Nummer 2 ist das Wort "insbesondere" zu streichen. 

bb) In Nummer 7 Buchstabe b ist das Wort "die" zu streichen. 

cc) In Nummer 16 sind die Wörter "gesteuerter Abbau der organischen 
Substanz" durch die Wörter "biotechnologische Behandlung durch ge-
steuerten Abbau der organischen Substanz" zu ersetzen. 

dd) Nummer 26 ist wie folgt zu fassen: 

"26. gewerbsmäßig: Tätigkeit im Rahmen eines Gewerbes oder 
sonst zu Erwerbszwecken." 

b) In § 2 Satz 2 ist das Wort "Ladwirt" durch das Wort "Landwirt" zu ersetzen. 

c) In § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe cc ist vor dem Wort 
"Erhöhung" das Wort "einer" einzufügen. 

d) § 5 Abs. 3 Nr. 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In den Buchstaben b und c ist jeweils nach dem Aufzählungsbuchstabe 
am Zeilenanfang der Buchstabe b und c zu streichen. 

bb)  In Buchstabe b sind die Wörter "Gemüse-, Kartoffel- oder Kräuteran-
bau" durch die Wörter "Gemüse- oder Kartoffelanbau oder dem nach-
folgenden Anbau von Heil-, Duft- und Gewürzkräutern" zu ersetzen. 

e) § 6 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 1 Nr. 4 ist Buchstabe a wie folgt zu fassen: 

"a) die Nährstoffgehalte der für den Düngemitteltyp nicht bestimmen-
den Nebenbestandteile in Anlage 2 Tabelle 1.1 Spalte 1," 
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bb) Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Nummer 1 ist nach dem ersten Komma das Wort "die" zu 
streichen. 

bbb) In Nummer 1 und 2 ist jeweils vor dem Wort "Tabelle" die An-
gabe "Anlage 2" einzufügen. 

ccc) In Nummer 3 ist nach der Angabe "Anlage 2" das Komma zu 
streichen. 

ddd) In Absatz 4 ist das Wort "am" zu streichen. 

eee) In Absatz 6 sind die Wörter "Bodenhilfsstoff, Kultursubstrat" 
durch die Wörter "Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate" zu erset-
zen. 

fff)  In Absatz 9 Satz 2 sind die Wörter "eigenen Flächen" durch die 
Wörter "dessen Flächen" zu ersetzen. 

f) § 7 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 4 Satz 2 ist jeweils das Wort "Werte" durch das Wort "Ge-
halte" zu ersetzen. 

bb) In Absatz 6 Nr. 1 und 2 ist jeweils das Wort "angegebenen" durch das 
Wort "gekennzeichneten" zu ersetzen. 

g) § 9 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 2 Nr. 1 ist das Wort "Anhang" durch das Wort "Anlage" zu 
ersetzen. 

bb) In Absatz 2 Nr. 4 und Absatz 3 Nr. 3 ist jeweils vor dem Wort "Ta-
belle" die Angabe "Anlage 2" einzufügen. 

h) Anlage 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Der Abschnitt "Vorbemerkungen und Hinweise für alle Düngemittelty-
pen" ist wie folgt zu ändern: 

aaa) Die Nummernbezeichnung "2.1.1" ist zu streichen. 

bbb) Die Nummern 2.1.2 bis 2.1.5 werden die Nummern 2.1.1 bis 
2.1.4. 

ccc) In Nummer 2.2.2 ist nach der Zahl "1" ein Komma einzufügen. 
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ddd) In Nummer 2.3.2 sind die Wörter "mit der Phosphatform nach 
Anlage 2 Tabelle 4.1 und" zu streichen. 

bb) Abschnitt 1 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) Typ 1.1.3 "Ammoniumsulfatsalpeter" ist wie folgt zu ändern: 

aaaa) In Spalte 4 ist bei der Aufzählung der Toleranzen die 
Buchstabenkombination "NA" durch die Buchstaben-
kombination "Na" zu ersetzen sowie nach der Ziffer 2 
das Komma zu streichen. 

bbbb) In Spalte 6 ist die Summenformel "CaCO3" durch 
"CaCO3" zu ersetzen. 

bbb) Typ 1.1.12 "Ammoniumsulfat-Lösung aus" ist wie folgt zu än-
dern: 

aaaa) In Spalte 5 ist die Angabe "Abschnitt 1.5 Nr. 1.5.4" 
durch die Angabe "der Verordnung (EG) 
Nr. 2003/2003" zu ersetzen. 

bbbb) In Spalte 6 ist in der Spiegelstrichaufzählung der vierte 
Spiegelstrich zu streichen und der dritte Spiegelstrich 
wie folgt zu fassen: 

"- bei Verwendung von Schwefelsäure ist ein in An-
lage 2 Tabelle 6.1 Spalte 2 beschriebenes Herstel-
lungsverfahren anzugeben" 

ccc) Bei Typ 1.1.16 "Stickstoffdünger-Lösung" sind in Spalte 4 die 
Buchstaben "AHL" durch das Wort "Ammoniumnitrat-Harn-
stoff-Lösung" zu ersetzen. 

cc) In Abschnitt 2 ist bei Typ 2.4 "NPK-Dünger" in Spalte 6 jeweils die 
Formel "CaCO3" durch die Formel "CaCO3" zu ersetzen. 

dd) In Abschnitt 3 ist bei Typ 3.2 "Organisch-Mineralischer N-, P-, K-, 
NP-, NK-, PK-, oder NPK-Dünger" in Spalte 6 die Formel "P2O5" 
durch die Formel "P2O5" und die Formel "K2O" durch die Formel 
"K2O" zu ersetzen. 
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i) Anlage 2 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Tabelle 1 ist wie folgt zu ändern: 

aaa) In Abschnitt 1.1 ist in den Zeilen 1.1.4 bis 1.1.8 jeweils in 
Spalte 4 das Wort "Düngmittel" durch das Wort "Düngemittel" 
zu ersetzen. 

bbb) Abschnitt 1.4 ist wie folgt zu ändern: 

aaaa) In Zeile 1.4.3 Spalte 2 ist nach der Zahl "20" ein 
Leerzeichen einzufügen. 

bbbb) In Zeile 1.4.9 Spalte 2 sind die Buchstaben "TM" zu 
streichen. 

bb) In Tabelle 7 Abschnitt 7.1 Zeile 7.1.1 Spalte 2 ist das Wort "Moorr-
schlamm" durch das Wort "Moorschlamm" zu ersetzen. 

cc) In Tabelle 9 Abschnitt 9.2 Zeile 9.2.1 Spalte 3 ist die Formel 
"C2H8O7P2" durch die Formel "C2H8O7P2" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe cc: 

Redaktionelle Änderung zur Angleichung an die Formulierung in § 1 Nr. 17. 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe dd: 

Redaktionelle Änderung zur Angleichung an die Formulierung in § 2 Nr. 10 
des Entwurfs des Düngegesetzes. 

Zu Buchstabe f: 

Erforderliche redaktionelle Angleichung an § 7 Abs. 1 zur Klarstellung des 
Gewollten. 

Im Übrigen: 

Erforderliche redaktionelle Ergänzungen bzw. Korrekturen. 
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B 

E n t s c h l i e ß u n g 

 

Der Bundesrat begrüßt die von der Bundesregierung vorgeschlagene Übergangsfrist 
für die Verwendung von Klärschlämmen und Bioabfällen als Düngemittel, Boden-
hilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel in der Düngemittelverordnung. 
Er fordert unter Hinweis auf seine Stellungnahme zur Novelle des Düngegesetzes 
vom 13. Juni 2008 (BR-Drucksache 294/08 - Beschluss, Ziffer 20) die Bundesregie-
rung auf, frühzeitig unter Beteiligung der für Fragen des Düngerechts und des Ab-
fallrechts zuständigen obersten Landesbehörden ein zukunftsweisendes Regelungs-
konzept für die landwirtschaftliche Verwertung von Abfällen vorzulegen. Der Bun-
desrat erwartet eine ergebnisoffene Herangehensweise von allen Beteiligten. Seine 
Zustimmung zur Novelle der Düngemittelverordnung beinhaltet keinerlei Vorfest-
legungen.  

 

 


